Mehr als 50 Finanzplaner als weitere deutsche CFP lizenziert
Jetzt entsprechen 716 Finanzfachleute dem „höchsten Standard“
Ethik-Regeln werden verabschiedet

52 Finanzplaner wurden am 14. Juni 2002 in einer Feierstunde in Frankfurt/Main als Certified Financial Planner ® lizenziert. Die Lizenzierung nahm der fünfköpfige Vorstand des DEFVP Deutscher Verband Financial Planners 
e. V. vor, dessen Vorsitzender Dr. Wolfgang J. Reittinger von den „enormen Anstrengungen“ sprach, die mit dem Erlangen der CFP-Lizenz verbunden seien. Nach den Ausbildungsregelungen des DEVFP müssen alle Aspiranten auf die CFP-Lizenz ein einjähriges, berufsbegleitendes Studium absolvieren. Derzeit bilden nur zwei Institute in Deutschland zum Financial Planner aus: die ebs FINANZAKADEMIE in Oestrich-Winkel und die Hochschule für Bankwirtschaft in Frankfurt sowie in sieben weiteren Großstädten.

Eine umfangreiche Projektarbeit aus der Beratungspraxis und ein bestandenes Abschlussexamen führen bei der ebs FINANZAKADEMIE zum Titel „Finanzökonom (ebs)“ und bei der HfB zum „Financial Planner (HfB)“. Diese sind Voraussetzung, um zur Zentralprüfung des DEVFP zugelassen zu werden. Die Zen​tralprüfung ist im sog. „Double blind“-Verfahren konzipiert: Die einzelnen Teilnehmer sind durch einen Nummernschlüssel kodiert, die Fragesteller durch eine Nummer gekennzeichnet, so dass keiner vom anderen weiß, wer sich hinter der Nummer verbirgt.

Zum Bestehen der Zentralprüfung sind 70% der möglichen Punkte zu erreichen. Für die Examenskandidaten, die bei der Prüfung nicht die erforderliche Punktzahl erreicht haben, gibt es zwei Wiederholungsmöglichkeiten. Im Mai 2002 haben von 64 Teilnehmern 44 Personen die Prüfung bestanden. Das entspricht einem Anteil von 69 Prozent.

Zum Erwerb der CFP-Lizenz ist neben dem Studium und den bestandenen Examina einschlägige berufliche Erfahrung auf dem Gebiet der Finanzdienstleistungen und speziell im Ausarbeiten von Finanzplänen nachzuweisen. 

Ebenso muss die persönliche Integrität feststehen und eine Verpflichtung zur Einhaltung der ethischen Regeln unterschrieben sein. Dann kann beim DEVFP die Lizenz als Certified Financial Planner beantragt werden, die nach Erteilung immer nur zwei Jahre gilt und nur dann verlängert wird, wenn Weiterbildungen im vorgeschriebenen Rahmen nachgewiesen werden. 30 sogenannte CE-Credits (Continuous Education) muss jeder CFP alle zwei Jahre beim Verband einreichen. Versäumt ein Certified Financial Planner die Weiterbildungsmaßnahmen oder deren fristgerechten Nachweis, wird die Lizenz entzogen.

Mit den neulizenzierten CFP verfügen derzeit 716 Finanzplaner in Deutschland über den „höchsten Standard in der Finanzberatung“, wie die internationale Organisation der Certified Financial Planner das Qualitätsprädikat beschreibt. CFP gibt es in zwanzig Staaten – von den USA bis nach Indien. In Europa sind derzeit rund 2.000 Finanzplaner zum CFP lizenziert. Neben Deutschland ist Frankreich die Nation mit den meisten Lizenzinhabern. Weltweit wurden bereits 70.000 Finanzfachleute als CFP lizenziert und führen das markante Logo mit der stilisierten Flamme in ihrem Briefkopf.

In Deutschland sind CFP zu etwa zwei Drittel in Banken, Versicherungen und Immobiliengesellschaften angestellt, während das verbleibende Drittel als freie Finanzdienstleister oder in Finanzberatungs-Sozietäten arbeitet. Auch Steuerberatungsunternehmen und Rechtsanwalts-Sozietäten setzen in zunehmendem Maße CFP-Fachkräfte für die Strukturierung und Betreuung von Klientenvermögen ein. Nach den Berufsgrundsätzen für CFP gilt, dass ihre Beratungslesitungen und das Umstrukturieren von Vermögen entweder durch Honorare oder durch Provisionen der Anlage-Anbieter oder durch eine Mischform aus beiden Modellen vergütet werden. Die Ethik der CFP setzt jedoch zwingend voraus, dass die Vergütungsregelung transparent gemacht wird und vorher mit dem Kunden schriftlich vereinbart wurde.

Auf dem Verbandstag des DEVFP in Frankfurt wurden die versammelten CFP über die Arbeit des Ethik-Ausschusses informiert. Das Regelwerk über die ethischen Maßstäbe bei der Arbeit der CFP und die Sanktionsmöglichkeiten bei Regelverstößen soll im Spätherbst auf einem Sonderverbandstag verabschiedet werden. Schon heute sehen die international gültigen Regelungen über die ethischen Grundlagen bei der Berufsausübung des CFP Sanktionen von Geldstrafen bis zum befristeten oder lebenslangen Lizenzentzug vor.
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